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... der beiden Ausschüsse 
finden Sie auf

Seite 2

TAGESORDNUNGEN ...

Seit 6. Mai sind die 
städtischen Spielplätze 
wieder geöffnet. 
Seite 3

SPIELPLÄTZE

Für den Brückentag am 
22. Mai ist die Notbetreu-
ung für Schülerinnen und 
Schüler gesichert.      Seite 3

NOTBETREUUNG

Bibliotheken in Aalen und 
den Teilorten haben wieder 
geöffnet.
Seite 3

STADTBIBLIOTHEK

Aalener Musikschule 
startet wieder mit Einzel-
unterricht.
Seite 3

MUSIKSCHULE

Sitzungen in der Stadthalle 
Aalen, Berliner Platz 1

KULTUR-, BILDUNGS- UND  
FINANZAUSSCHUSS

Mittwoch, 13. Mai 2020, 15 Uhr

AUSSCHUSS FÜR UMWELT,  
STADTENTWICKUNG UND TECHNIK

Donnerstag, 14. Mai 2020, 15 Uhr

GEMEINDERAT

Donnerstag, 28. Mai 2020

Die Tagesordnungen zu den einzelnen 
Sitzungen sind unter www.aalen.de zu 
finden. Die Beschlüsse aus den Sitzun-
gen sind im Internet unter
www.aalen.de/beschluesse zu finden.

Ins ganze Land möchte er die Botschaft 
senden, dass das Limesmuseum Aalen seit 
Samstag, 9. Mai wieder offiziell für Besu-
cher geöffnet ist!  Ein sichtlich froh ge-
stimmter Oberbürgermeister kündigte ge-
meinsam mit dem zuständigen 
Referatsleiter im Archäologischen Landes-
museum, Dr. Martin Kemkes, die Wiederer-
öffnung  des größten Römermuseums in 
Süddeutschland nach achtwöchiger coro-
nabedinger Schließung an. „Unsere große 
Zeit kommt jetzt, das Limesmuseum ist 

ganz vorne mit dabei“, ist sich der OB si-
cher, insbesondere nach den aktuellen Lo-
ckerungen der Corona-Einschränkungen. 

Aus allen Himmelsrichtungen gut erreich-
bar mit Rad oder ÖPNV, biete sich das Rö-
mermuseum als lohnenswertes Ziel für die 
anstehende Urlaubsplanung in der Heimat 
an. Und er sei froh, dass es am vergangenen 
Freitag noch „einen weiteren Rucker gege-
ben habe“ berichtet der OB, denn nun sei 
auch ab Mitte Mai die Gastronomie außen 

und innen geöffnet. „Da kann man dann 
einkehren und gleichzeitig noch römische 
Geschichte erleben.“

„ZWEITE WIEDERAUFERSTEHUNG“ 
NACH DEM UMBAU

Vor fast genau einem Jahr ist das Limes-
museum nach fast 2,5-jähriger Schließung 
mit neu konzipierter Dauerausstellung und 
energetisch ertüchtigt von Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann wiedereröffnet 
worden. Nun sprach Oberbürgermeister 
Thilo Rentschler von einer „zweiten Wie-
derauferstehung“. Auch Dr. Martin Kemkes 
ist froh, dass im letzten Jahr die aufwändi-
ge Neugestaltung der Dauerausstellung und 
der Umbau erfolgreich abgeschlossen wer-
den konnten. Die Reaktionen seien durch-
weg sehr positiv ausgefallen. Rund 28.000 
Besucher wollten im letzten Jahr das neue 
Haus besichtigen. 

Gemeinsam mit Alexander und Monika 
Zimmermann baut Kemkes gerade die neue 
Sonderausstellung im Obergeschoss auf, 
die ab Samstag, 16. Mai zu sehen sein wird. 
Unter dem Titel „Tod aus dem Nichts – An-
tike Geschütze“ informiert die Sonderschau 
über die ausgefeilte Waffentechnik der rö-
mischen Armee. Besonders hervorzuheben 
seien die hochkarätigen Leihgaben und die 
Originalfunde vom Schlachtfeld am Harz-
horn aus dem Jahr 235 n. Chr., ergänzt 
Kemkes, die so am Limes noch nicht zu se-
hen gewesen seien. Auch die Geschützre-
konstruktionen von Alexander Zimmer-
mann seien europaweit „einzigartig“. Die 
begleitende Vortragsreihe soll wenn mög-
lich im Herbst nachgeholt werden. 

MASKENPFLICHT UND  
EINBAHNSTRASSEN-REGELUNG

Das ab Samstag geltende Hygienekonzept 
stellt Museumspädagogin Ermelinde Wudy 
beim abschließenden Rundgang durch das 
Haus. Am Eingang weisen Hinweisschilder 
auf die Maskenpflicht beim Besuch des Mu-
seums hin, außerdem steht ein Desinfekti-
onsspender zur Verfügung. Im ganzen 
Haus hat das Museumsteam mit Markie-

rungen und Pfeilen einen Rundgang ausge-
schildert. Nur in einer Richtung dürfen sich 
die Besucher bewegen, um mögliche Be-
gegnungen zu vermeiden und zu gewähr-
leisten, dass der Sicherheitsabstand stets 
eingehalten wird. Führungen und Besuche 
durch Schulklassen oder Gruppen sind der-
zeit noch nicht möglich, erläutert Wudy. 
Auch Veranstaltungen sind trotz der Locke-
rung derzeit nicht durchführbar. Wie und 
ob die Römertage am 26. und 27. September 
stattfinden, stehe deshalb noch nicht fest, 
bedauert OB Rentschler. „Wir wollen nicht 
vorauseilend absagen und müssen das mit 
dem Gemeinderat im Hinblick auf die Er-
kenntnisse der aktuellen Corona- Verord-
nung des Landes diskutieren. „Wir warten 
sehnsüchtig darauf wie das Land Großver-
anstaltungen genau definiert.“ 

VEREIN DEUTSCHE LIMESSTRASSE  
FEIERT 25. GEBURTSTAG

Zum 25jährigen Bestehen des Vereins Deut-
sche Limesstraße ist ein umfangreicher 
Prospekt erschienen,  die geplanten Feier-
lichkeiten im März mussten wegen Corona 
ausfallen, berichtet der Oberbürgermeister, 
der gleichzeitig auch Vorsitzender des Ver-
eins ist. Zu jedem der vier Bundesländer, das 
die Limesstraße durchquert, präsentiert die 
reich bebilderte Jubiläumsbroschüre alle 
Informationen zu den römischen Attraktio-
nen und Museen entlang der Straße. Jeweils 
ergänzt um die Angaben zu Tourist- und 
überregionalen Informationsstellen.

Das UNESCO-Welterbe und das Aalener 
Museumsquartier präsentiert ein weiterer 
Prospekt, den der OB ebenfalls am Freitag 
vorstellte. 

INFO

Weitere Informationen unter 
www.limesmuseum.de
Telefon 07361-528287-0
Mail: limesmuseum@aalen.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr

UNTER CORONA-AUFLAGEN ÖFFNET DAS ZENTRALE MUSEUM AM UNESCO-WELTERBE LIMES AM SAMSTAG SEINE PFORTEN

Limesmuseum wieder bereit für die Besucher

Limesmuseum Aalen seit Samstag, 9. Mai wieder geöffnet.               Foto: Stadt Aalen

Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945 endete der 
Zweite Weltkrieg, der insgesamt mindes-
tens 55 Millionen Menschen das Leben 
kostete, die meisten davon Zivilisten. 
Gleichzeitig endete die die Herrschaft der 
Nationalsozialisten über Deutschland. Im 
Gedenken an die Opfer aller Kriege und als 
Mahnung für die Lebenden lud die Stadt 
Aalen gemeinsam mit der Evangelischen 
und Katholischen Kirchengemeinde am 
vergangenen Freitag um 18 Uhr zur Ge-
denkfeier an das Mahnmal auf der Schiller-
höhe. Rund 100 Menschen folgten der Ein-
ladung, darunter der Landtagsabgeordnete 
Winfried Mack, Ehrenbürger Ulrich Pfeifle 
und zahlreiche Stadträtinnen und Stadträ-
te. Die Feier wurde umrahmt vom Aalener 
Posaunenchor unter der Leitung von Wolf-
gang Böttiger.

Ein Verzicht auf die Gedenkfeier im Zeichen 
der Pandemie wäre aus seiner Sicht ein fal-
sches Signal gewesen, sagte OB Rentschler 
zum Auftakt der Feierstunde. Denn das ge-
meinsame Erinnern an die Opfer und an die 
Gräueltaten, ausgelöst durch Krieg und Fa-
schismus, gehöre zu unseren Pflichten in 
einer freiheitlichen, demokratischen Ge-
sellschaft.
„Dieser Weltkrieg hinterließ eine Bilanz des 
Schreckens“, so der Oberbürgermeister und 
schilderte die dramatischen letzten Kriegs-
tage und -stunden in Aalen. Scham und 
Trauer hätten danach Viele sprachlos ge-

macht. Die große Mehrheit habe jedoch die 
Sprache der lebendigen Demokratie erlernt. 
Er erinnerte an die Bilder, die diesen Weg 
begleiteten, von der Anklagebank in Nürn-
berg über Willy Brandts Kniefall in Waschau 
bis zum Fall der Mauer. 
Mit einem Zitat aus der legendären Rede des 
damaligen Bundespräsidenten Richard von 
Weizäcker ging er darauf ein, ob der Tag der 
Kapitulation auch tatsächlich der Tag der 
Befreiung war. Krieg und Leid seien nicht 
unvermittelt über die damalige Generation 
gekommen, sondern seien vielmehr mit 
dem Beginn der Gewaltherrschaft am 30. 
Januar 1933 verbunden. 
Auch auf die Aussöhnung mit den europäi-
schen Nachbarn nahm der OB Bezug. Seit 
75 Jahren funktioniere nun das europäi-
sche Friedensprojekt sehr gut, so dass der 
Blick über den „Tellerrand“ nun hinaus ge-
he. Auch Aalen folge diesem Beispiel, so der 
OB, mit Hinweis auf die Engagements der 
Stadt in Antakya und in Mosambik. „Es liegt 
an jedem Einzelnen von uns, sich für unse-
re Demokratie einzusetzen. „Wir müssen 
laut und deutlich Stopp sagen zu diesen 
Feinden unserer freiheitlichen Gesell-
schaft“, schloss der OB seine Ansprache und 
appellierte an alle nicht nur den Opfern des 
zweiten Weltkriegs zu gedenken, sonden 
auch an die derzeit Millionen vertriebener 
und heimatloser Menschen in Flüchtlings-
lagern am Rande der Krisengebiete.
„Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. 

Ich habe mich immer gefragt, was ich tun 
kann für die, die nicht überlebt haben“, zi-
tierte Pfarrer Bernhard Richter in seiner An-
sprache den jüdischen Publizisten Simon 
Wiesenthal. Die Befreiung von den Gräuel-
taten der Nazis mit all den verheerenden 
Folgen eines Weltkriegs sei ein ganz wichti-
ger Aspekt dieses Gedenktages. Es sei nicht 
selbstverständlich 75 Jahre im Frieden zu 
leben, betonte Richter, das sei ein Geschenk 
für das man immer wieder eintreten müsse. 
Deshalb brauche es eine gute Erinnerungs-
kultur. Auch das Versagen der Kirche im 
Dritten Reich sprach er an, das nach dem 
Krieg im Stuttgarter Schuldbekenntnis zum 

Ausdruck gekommen sei. Er wolle nicht 
noch einmal als Christ und als Kirche in die 
Lage kommen solch ein Bekenntnis formu-
lieren zu müssen, so Richter. Pfarrer Wolf-
gang Sedlmeier wählte für die Lesung eine 
Passage aus der Bergpredigt aus und sprach 
die eindrücklichen Fürbitten. Die Feier en-
dete mit dem Läuten der Mahnmalglocken 
und einem Bläserchoral.

INFO

Die Reden sind im Wortlaut unter 
www.aalen.de zu finden. 

75 Jahre Kriegsende – Gedenkfeier am Mahnmal 

ANSPRACHEN VON OBERBÜRGERMEISTER THILO RENTSCHLER UND DEN PFARRERN BERNHARD  RICHTER UND WOLFGANG SEDLMEIER

Gedenkfeier zu 75 Jahre Kriegsende. OB Thilo Rentschler hielt seine Rede.            Foto: Stadt Aalen

IMMER MITTWOCHS

Musik vom Rathausdach
„Hallo, wir sind (noch) da!“ Musikerinnen 
und Musiker aus der Region machen sich 
in veranstaltungsarmen Zeiten bemerkbar 
und treten auf: mit Abstand, zur Freude der 
Marktbesucher und aller Musikfreunde, 
immer mittwochs von 12 bis 13 Uhr auf 
dem Balkon des Aalener Rathauses. Zum 
Auftakt spielt am 20. Mai 2020 die Gruppe 
„Das blaue Krokodil“. Bei Regen wird das 
Mittagskonzert auf einen anderen Mitt-
woch verschoben.

Das Kulturamt der Stadt Aalen bietet Musi-
kerinnen und Musikern aus der Region die-
se Auftrittsmöglichkeit unter den gebote-
nen Schutzmaßnahmen. Das bedeutet, 
maximal fünf Musizierende stehen oben 
auf dem Balkon des Rathauses, Fans genie-
ßen die Musik unten, auf dem Marktplatz in 
gefordertem 2-Meter-Abstand voneinander. 
Auch wenn von den Ensemblemitgliedern 
bis auf die Köpfe nicht allzu viel zu sehen 
sein wird, die Musik ist zu hören, so wie 
1969 die Beatles bei ihrem legendären 
Rooftop Concert in London. Damit möchte 
das Kulturamt regionale Musikerinnen und 
Musiker unterstützen, die aufgrund der Ver-
anstaltungsabsagen durch Corona keine 
Auftrittsmöglichkeiten hatten. Und die 
Livemusik in der Mittagszeit verstärkt die 
positive, beschwingte Stimmung auf dem 
Markt in der Innenstadt.

Musikerinnen und Musiker, die ein Ein-
stundenkonzert auf dem Rathausdach ge-
ben möchten, können sich beim Kulturamt 
der Stadt Aalen unter kulturamt@aalen.de, 
Telefon 07361 52-1113 melden. 

AB 16. MAI WIEDER GEÖFFNET

Museumsgalerie im  
Bürgerhaus Wasseralfingen

Die Museumsgalerie öffnet ab dem 16. Mai 
wieder für das Publikum. Dies steht fest, 
nachdem das Land in der aktualisierten 
Verordnung am 2. Mai die coronabedingte 
Schließung von Museen zurückgenom-
men hatte.

Noch bis zum 13. September ist die Ausstel-
lung „Der stille Klang – Sieger Köder in Was-
seralfingen“ zu sehen. Das Museum ist mit 
den entsprechenden Schutzvorrichtungen 
wie Desinfektionsspender und Plexiglas-
schutz ausgestattet. Um den Begegnungs-
verkehr zu vermeiden und stets den Min-
destabstand einhalten zu können, werden 
entsprechende Bodenmarkierungen und 
Wegweisungen angebracht. Beim Besuch 
der Ausstellung wird darum gebeten einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Hinweis auf geänderte Öffnungszeiten:
Samstag, Sonn- und Feiertag: 14 bis 18 Uhr
Museum im Bürgerhaus Wasseralfingen
Stefansplatz 5, 73433 Aalen-Wasseralfingen 
Telefon: 07361 9791 0
E-Mail rathaus.wasseralfingen@aalen.de

Pressetermin im Limesmuseum am 8. Mai: Maskenpflicht für Besucher und Hygiene- und  

Abstandsregeln gelten.                             Foto: Stadt Aalen
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Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat durch 
Haushaltssatzung vom 19. Dezember 2019 
die Hebesätze für die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2020 festgesetzt auf 
300 v. H. für die Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und 
370 v. H. für die Grundstücke (Grundsteuer B). 

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr 
unverändert.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit 
Erlass vom 29. April 2020 die Gesetzmäßig-
keit der Haushaltssatzung bestätigt. Die öf-
fentliche Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Stadt Aalen für das Haushaltsjahr 
2020 erfolgte im Amtsblatt der Stadt Aalen 
(Stadtinfo, Ausgabe Nr. 19 vom 06. Mai 
2020).

1. Steuerfestsetzung
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das 
Kalenderjahr 2020 die gleiche Grundsteuer 
wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird 
aufgrund von § 27 Absatz 3 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2020 in derselben Höhe wie 
für das Jahr 2019 durch öffentliche Be-
kanntmachung festgesetzt. Für die Steuer-
schuldner treten mit dem Tage der öffentli-
chen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der 
sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht 
eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüp-
fend an den Messbescheid des 
Finanzamts ein entsprechender schriftli-
cher Grundsteuerbescheid. 
2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die 
Grundsteuer für 2020 zu den Fälligkeitster-
minen und mit den Beträgen, die sich aus 
dem letzten schriftlichen Grundsteuerbe-
scheid vor Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung ergeben, auf eines der 
Bankkonten der Stadt Aalen zu überweisen 
oder einzuzahlen. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntma-
chung bewirkte Steuerfestsetzung kann in-
nerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch bei 
der Stadt Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen 
erhoben werden.

4. Hinweise
Durch die Einlegung des Widerspruchs 
wird die Verpflichtung zur Zahlung der 
Grundsteuer nicht aufgehoben.
Einwendungen, die sich gegen Feststellun-
gen im Einheitswertbescheid oder im 
Grundsteuermessbescheid richten, sind 
beim zuständigen Finanzamt geltend zu 
machen.

5. Auskunft
Für Fragen und weitere Informationen steht 
die Stadtkämmerei der Stadt 
Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen, unter den 
Rufnummern 07361/52-1215 
und 07361/52-1213 gerne zur Verfügung.

Aalen, 06. Mai 2020   

gez.
Rentschler    
Oberbürgermeister 

Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2020

ÖFFENTLICHE  
BEKANNTMACHUNG

1. Bericht zur Pandemie
 
2. Haushaltsübertragungen
 Übertragungen von Ansätzen 2019 
 in das Folgejahr 2020
 
3. Haushaltssicherungskonzept für den 
 Haushaltsplan 2020
 
4. Aufbau eines Regionalen Kompetenz-
 zentrums für Bildung für Nachhaltige 
 Entwicklung (RCE) in Aalen
 
5. Bewohnerparken/verkehrsberuhigter  
 Bereich/Zone 30 im Bereich Stadtoval/ 
 Hirschbach
 

6. Musikschule Aalen
 - Abschaffung der Treueprämie 
  Jugendkapelle
 - Angleichung der Deputate im 
  Gruppenunterricht ab 5 Teilnehmern
 
7. Investitionskostenzuschuss für den 
 Anbau einer Krippe an der Kita Tausend-
 füßler der Lebenshilfe Aalen e. V. in 
 Wasseralfingen
 
8. Investitionskostenzuschuss für die 
 Sanierung der Kita St. Maria, Jahn-
 straße 23 in Trägerschaft der 
 katholischen Gesamtkirchengemeinde  
 Aalen
 

9. Fraktionsanträge
 a) Antrag der CDU-Gemeinderatsfrakti-
  on zur Bildung eines beratenden 
  Ausschusses „Jugendbeteiligung“
 b) Antrag der CDU-Gemeinderatsfrakti- 
  on zur Erstellung einer Tagesordnung  
  für die Sitzungen des Ältestenrats
 c) Antrag der Gemeinderatsfraktion 
  Bündnis 90/DIE GRÜNEN auf Ferti- 
  gung einer Niederschrift über die 
  Sitzungen des Ältestenrates
 d) Antrag der Gemeinderatsfraktion  
  Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Ände- 
  rung der Richtlinien über die Finan- 
  zierung der Arbeit der Fraktionen/ 
  Gruppierungen und Einzelmitglieder  
  des Gemeinderats

10. Erteilung von Weisungen an den Ver-
 treter der Stadt Aalen für die nächste 
 ordentliche Gesellschafterversamm- 
 lung der Ostwürttemberg Beteiligungs- 
 fonds P.E.G.A.S.U.S. GmbH & Co. KG
 
11. Annahme von Spenden gem. § 78 
 Abs.4 GemO
 
12. Verschiedenes

gez.

Rentschler
Oberbürgermeister

Änderungen vorbehalten!*

Am Mittwoch, 13. Mai 2020 um 15 Uhr findet in der Stadthalle Aalen, Berliner Platz 1 eine öffentliche Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses mit folgender Tagesordnung 
statt:

TAGESORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG DES 
KULTUR-, BILDUNGS- UND FINANZAUSSCHUSSES

* siehe aktueller Aushang im Schaukasten vor dem Rathaus

Die Stadtwerke Aalen beabsichtigen das Ge-
werbegebiet „Staudenfeld westl. Kellerhaus“ 
1. BA, im modifizierten Trennsystem zu er-
schließen. Das anfallende Schmutzwasser 
wird direkt an den bestehenden Abwasser-
kanal DN 250 angeschlossen. Das Regen-
wasser aus Dach- und Hofflächen sowie 
den Straßenflächen muss an den neu zu 
bauenden Regenwasserkanal angeschlos-
sen werden. Am Ende dieses Regenwasser-
kanals wird auf Flst. Nr. 187 Gemarkung 
Hofen eine sogenannte Abwasserweiche 
eingebaut, die einen Anschluss an den be-
stehenden Mischwasserkanal hat. Durch 
den Einbau wird der erste Schmutzstoß bei 
Regen und evtl. Fehleinschüttungen in den 
RW-Kanal dem Mischwasserkanal zuge-
führt. Durch eine Drosselblende wird die 
Anschlusswassermenge auf 10 l/s begrenzt, 
die Mehrwassermenge wird einer auf Flst. 
Nr. 187 Gemarkung Hofen zu erstellenden 
Schmutzfangzelle zugeführt. In dieser 
Schmutzfangzelle (früher Regenklärbe-
cken) wird das Regenwasser vorgereinigt 
bevor es über einen Graben bei Flst. Nr. 185 
Gemarkung Hofen in den Mittelbach einge-

leitet wird.

- Antragsteller/Bauherr: Stadtwerke Aalen, 
 Im Hasennest 9, 73433 Aalen
- Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren

• Die Stadtwerke Aale haben am 05.03.2020 
 beim Landratsamt Ostalbkreis beantragt,  
 das Erlaubnisverfahren nach den Bestim- 
 mungen des Wasserhaushaltsgesetzes  
 und des Wassergesetzes für Baden- 
 Württemberg durchzuführen.

• Die Gesuchsunterlagen des Vorhabens  
 liegen einen Monat in der Zeit vom  
 18.05.2020 bis 17.06.2020 jeweils ein- 
 schließlich beim Bürgermeisteramt der  
 Stadt Aalen, Markplatz 30, 73430, Zimmer  
 438, und beim Landratsamt Ostalbkreis    
 Geschäftsbereich Wasserwirtschaft,  
 Sebastiansgraben 34, Zimmer 202, 73479  
 Ellwangen/Jagst, während der Dienst- 
 stunden zur Einsicht aus. Die Stadt Aalen  
 bittet um vorherige telefonische Termin- 
 vereinbarung zur Einsichtnahme unter  
 Telefon: 07361 52-1438.

• Einwendungen können bis zwei Wochen  
 nach Ablauf der Auslegungsfrist bis ein- 
 schließlich 01.07.2020 schriftlich oder zur  
 Niederschrift beim Bürgermeisteramt der  
 Stadt Aalen, Markplatz 30, 73430, oder  
 beim Landratsamt Ostalbkreis - Ge- 
 schäftsbereich Wasserwirtschaft-, 73428  
 Aalen, oder Stuttgarter Straße 41, Zimmer  
 304, 73430 Aalen, erhoben werden.

• Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle  
 Einwendungen ausgeschlossen, die nicht  
 auf besonderen privatrechtlichen Titeln  
 beruhen.

• Personen, die Einwendungen erhoben  
 haben, können von dem Erörterungster- 
 min durch öffentliche Bekanntmachung  
 benachrichtigt werden, wenn mehr als 50  
 Benachrichtigungen vorzunehmen sind.  
 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem  
 Erörterungstermin kann auch ohne ihn  
 verhandelt werden. Die Zustellung der  
 Entscheidung über die Einwendungen  
 kann durch öffentliche Bekanntmachung  
 ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel- 

 lungen vorzunehmen sind.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass

• nach Ablauf der für Einwendungen  
 bestimmten Frist wegen nachteiliger Wir- 
 kungen der Benutzung Auflagen nur ver- 
 langt werden können, wenn der Betroffe- 
 ne die nachteiligen Wirkungen während  
 des Verfahrens nicht voraussehen konnte,

• nach Ablauf der für Einwendungen  
 bestimmten Frist eingehende Anträge auf  
 Erteilung einer Erlaubnis in demselben  
 Verfahren nicht berücksichtigt werden,

• wegen nachteiliger Wirkungen einer  
 erlaubten Benutzung gegen den Inhaber  
 der Erlaubnis nur vertragliche Ansprüche  
 geltend gemacht werden können.

Bürgermeisteramt 
der Stadt Aalen

Landratsamt Ostalkreis
- Untere Wasserbehörde -

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Der Teilort Simmisweiler der Stadt Aalen 
liegt in der Zone III des Wasserschutzgebie-
tes „Im Egautal“ des Zweckverbands Lan-
deswasserversorgung Stuttgart und in der 
Zone III des fachtechnisch abgegrenzten 
und aktuell im Verfahren befindlichen Was-
serschutzgebietes „Waschhaldenquelle“ der 
Stadt Aalen. Bisher wird das behandlungs-
bedürftige Niederschlagswasser ohne Vor-
behandlung in einer Doline versickert. Die 
Stadtwerke Aalen beabsichtigen auf Forde-
rung des Landratsamt Ostalbkreis die Her-
stellung einer ordnungsgemäßen Regen-
wasserbehandlung. Hierfür soll auf Flst. Nr. 
2325 Gemarkung Waldhausen, ein Regen-
klärbecken in Form eines Lamellenklärers 
erstellt werden. Das gereinigte Nieder-
schlagswasser soll dann breiflächig über die 
belebte Bodenschicht in der Doline auf Flst. 
Nr. 2325, Gemarkung Waldhausen versi-
ckert werden. Nach jedem Regen soll die 
Anlage über eine Pumpe zum bestehenden 
Pumpwerk entleert und der Kläranlage Un-
terkochen zugeführt werden.

- Antragsteller/Bauherr: Stadtwerke Aalen, 

 Im Hasennest 9, 73433 Aalen
- Wasserrechtliche Erlaubnisverfahren

• Die Stadtwerke Aalen haben am  
 24.04.2020 beim Landratsamt Ostalbkreis  
 beantragt, das Erlaubnisverfahren nach  
 den Bestimmungen des Wasserhaushalts- 
 gesetzes und des Wassergesetzes für  
 Baden-Württemberg durchzuführen.

• Die Gesuchsunterlagen des Vorhabens  
 liegen einen Monat in der Zeit vom  
 18.05.2020 bis 17.06.2020 jeweils ein- 
 schließlich beim Bürgermeisteramt der  
 Stadt Aalen, Markplatz 30, 73430, Zimmer  
 438 und beim Landratsamt Ostalbkreis    
 Geschäftsbereich Wasserwirtschaft,  
 Sebastiansgraben 34, Zimmer 202, 73479  
 Ellwangen/Jagst, während der Dienst- 
 stunden zur Einsicht aus.Die Stadt Aalen  
 bittet um vorherige telefonische Termin- 
 vereinbarung zur Einsichtnahme unter  
 Telefon: 07361 52-1438.

• Einwendungen können bis zwei Wochen  
 nach Ablauf der Auslegungsfrist bis ein- 

 schließlich 01.07.2020 schriftlich oder zur  
 Niederschrift beim Bürgermeisteramt der  
 Stadt Aalen, Markplatz 30, 73430 oder  
 beim Landratsamt Ostalbkreis -  
 Geschäftsbereich Wasserwirtschaft-,  
 73428 Aalen, oder Stuttgarter Straße 41,  
 Zimmer 304, 73430 Aalen, erhoben  
 werden.

• Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle  
 Einwendungen ausgeschlossen, die nicht  
 auf besonderen privatrechtlichen Titeln  
 beruhen.

• Personen, die Einwendungen erhoben  
 haben, können von dem Erörterungster- 
 min durch öffentliche Bekanntmachung  
 benachrichtigt werden, wenn mehr als 50  
 Benachrichtigungen vorzunehmen sind.  
 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem  
 Erörterungstermin kann auch ohne ihn  
 verhandelt werden. Die Zustellung der  
 Entscheidung über die Einwendungen  
 kann durch öffentliche Bekanntmachung  
 ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel- 
 lungen vorzunehmen sind.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass

• nach Ablauf der für Einwendungen  
 bestimmten Frist wegen nachteiliger  
 Wirkungen der Benutzung Auflagen nur  
 verlangt werden können, wenn der  
 Betroffene die nachteiligen Wirkungen  
 während des Verfahrens nicht vorausse- 
 hen konnte,

• nach Ablauf der für Einwendungen  
 bestimmten Frist eingehende Anträge auf 
 Erteilung einer Erlaubnis in demselben  
 Verfahren nicht berücksichtigt werden,

• wegen nachteiliger Wirkungen einer  
 erlaubten Benutzung gegen den Inhaber  
 der Erlaubnis nur vertragliche Ansprüche  
 geltend gemacht werden können.

Bürgermeisteramt 
der Stadt Aalen

Landratsamt Ostalkreis
- Untere Wasserbehörde -

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

1. Bericht zur Pandemie
 
2. Bebauungspläne
 a) "Bebauungsplan-Änderung Ortskern 
  Unterkochen östlich der Zehntscheu- 
  ergasse" im Planbereich 42-01, Plan  
  Nr. 42-01/3 in Aalen-Unterkochen und 
  Satzung über örtliche Bauvorschriften 
  für das Bebauungsplangebiet, Plan Nr. 
  42-01/3
  - 2. Auslegungsbeschlüsse gem. 
    § 3 Abs. 2 BauGB und § 13 bzw. 
    13 a BauGB
 b) "zwischen Waldcampus und Waldsta- 
  dion", im Planbereich 03-07, Aalen-

  Kernstadt, Plan Nr. 03-07/7 und 
  Satzung über örtliche Bauvorschriften  
  für das Bebauungsplangebiet Plan Nr.  
  03-07/7 sowie 81. Änderung Flächen- 
  nutzungsplan der Verwaltungsge- 
  meinschaft Aalen-Essingen-Hüttlin- 
  gen, im Bereich "Rohrwang" in Aalen- 
  Kernstadt
  - 2. Auslegungsbeschlüsse gem. § 3 (2)  
     BauGB
  - Feststellungsbeschluss 81. FNP-
     Änderung
 
3. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 für die Verwaltungsgemeinschaft Aalen- 

 Essingen-Hüttlingen im Bereich "Hasen- 
 wiese" in der Gemeinde Essingen  
 (87. FNP-Änderung)
 - Ergebnis der Prüfung der eingegange- 
     nen Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB
 - Feststellungsbeschluss
 
4. Luftqualität in Aalen
 
5. Landschaftsentwicklung "Bei der 
 Steingrube", Ebnat - Baubeschluss
 
6. Schubart-Gymnasium - Umbau der 
 ehemaligen Chemieräume zu Ganz-
 tagesbetreuungsräumen

7. Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers/
 Traktor 6 to zur Grünpflege und Winter-
 dienst
 
8. Vergaben
 a) Neubau Kita Dewangen: Vergabe 
  verschiedener Gewerke
  
9. Verschiedenes

gez.
Rentschler
Oberbürgermeister

Änderungen vorbehalten!*

TAGESORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG DES 
AUSSCHUSSES FÜR UMWELT, STADTENTWICKLUNG UND TECHNIK

Am Donnerstag, 14. Mai 2020 um 15 Uhr findet in der Stadthalle Aalen, Berliner Platz 1 eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik mit  
folgender Tagesordnung statt:

* siehe aktueller Aushang im Schaukasten vor dem Rathaus
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Musikschule startet mit  
Einzelunterricht

In Folge der Lockerungen der Corona-Be-
schränkungen und der aktualisierten Lan-
desverordnung hat die Musikschule der 
Stadt Aalen am Mittwoch, 6. Mai den Unter-
richtsbetrieb wieder aufgenommen.

Gestartet wird zunächst mit dem Einzelun-
terricht, wie Musikschulleiter Chris Wegel 
erläutert. Gesangs- und Bläserunterricht so-
wie Orchester- und Ensembleproben kön-
nen derzeit noch nicht stattfinden. Das 
Schulgebäude wird mit den üblichen 
Schutzvorrichtungen zur Händedesinfekti-
on ausgestattet. (Desinfektions- und Seifen-
spender). Zum Unterrichtsbeginn holen die 
Lehrkräfte die SchülerInnen am Eingang an 
der Südseite, Hegelstraße ab. Verlassen wird 
das Gebäude ausschließlich über den Nord-
ausgang, so dass ein Begegnungsverkehr 
vermieden werden kann. Im Schulgebäude 
ist auf das Einhalten des Mindestabstands 
von 1,5 m zu achten. 

Die Musikschulgebühren für den Monat Mai 
werden ausgesetzt und nicht eingezogen, 
wenn gegenwärtig mit dem Unterricht pau-
siert werden muss. Inzwischen besteht die 
Möglichkeit Online-Unterrichtsangebote 
zu nutzen, so dass weiterhin Musikunter-
richt möglich ist.

INFO

Die Verwaltung der Musikschule ist täglich 
besetzt und unter der Telefonnummer  
07361 5249610 erreichbar oder per Mail: 
musikschule@aalen.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr

Anschrift:
Hegelstraße 27, 73431 Aalen

MUSIKSCHULE

Um weiterhin die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu unterstützen richtet die 
Stadt Aalen für den Brückentag am Freitag, 
22. Mai 2020 eine Notbetreuung ein. Diese 
findet je nach Bedarf an zwei oder drei de-
zentralen Schulstandorten von 7 bis 17 Uhr 
statt. 

Das Angebot der Notbetreuung richtet sich 
wie bisher an Familien bei denen
• beide Elternteile bzw. der/die Alleinerzie- 
 hende in einem systemrelevanten Beruf  
 arbeiten bzw. arbeitet und die Betreuung  
 der Kinder nicht in anderer Weise sicher- 
 gestellt werden kann. 
• beide Elternteile bzw. der/die Alleinerzie- 
 hende einen außerhalb der Wohnung  
 präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben  
 und für ihren Arbeitgeber dort als unab- 
 kömmlich gelten.

Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erzie-
hungsberechtigte dann, wenn die oder der 
weitere Erziehungsberechtigte aus schwer-
wiegenden Gründen an der Betreuung ge-
hindert ist.

In jedem Fall ist eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers über die Unabkömmlichkeit und 
die Präsenzpflicht des/der Arbeitnehmer/s 
sowie die Bestätigung beider Elternteile 
bzw. des/der Alleinerziehenden, dass eine 
familiäre oder anderweitige Betreuung 
nicht möglich ist, erforderlich. 

Eine gleichmäßige Zuteilung der Schüler 
und Schülerinnen auf die Schulstandorte 
erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist und 
richtet sich nach Schulzugehörigkeit oder 
Wohnortnähe. 

Die Kosten errechnen sich anteilig aus ei-
nem Wochensatz der Ferienbetreuung und 
betragen 11,10 Euro ohne Verpflegung, und 
werden nach Nutzung in Rechnung gestellt. 
Inhaber der Spionkarte erhalten 35% Ermä-
ßigung auf das ursprüngliche Entgelt. 

INFO

Anmeldungen zur Notbetreuung für Frei-
tag, 22. Mai 2020 werden bis zum 18. Mai 
2020 zentral im Amt für Soziales, Jugend 
und Familie unter der Hotline 07361 52-1052 
oder per E-Mail amt-fuer-soziales@aalen.de 
entgegengenommen. Die Hotline ist zu den 
üblichen Geschäftszeiten des Rathauses be-
setzt.

Auch für den weiteren Brückentag im Mai 
(29.05.2020) und die sich anschließenden 
Pfingstferien wird eine Notbetreuung ein-
gerichtet. Hierbei gilt es noch abzuwarten 
welche Vorgaben und Rahmenbedingun-
gen vom Kultusministerium diesbezüglich 
erlassen werden. Weitere Informationen 
hierzu entnehmen Sie in den kommenden 
Tagen der Homepage der Stadt Aalen. 

ZENTRALE ANMELDUNG FÜR SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN DER KLASSEN 1 - 7

Brückentag 22. Mai -  
Notbetreuung ist gewährleistet

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. 
März 2020 die Corona-Verordnung ver-
kündet (zuletzt geändert am 9. Mai 2020). 
Das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport hat am 03.05.2020 die Verordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen 
des Virus SARS-Cov-2 im Bereich von Got-
tesdiensten und weiteren religiösen Ver-
anstaltungen und Zusammenkünften so-
wie Bestattungen erlassen. 

Die neuen Regelungen der Stadt Aalen ent-
sprechen den Empfehlungen des Kultusmi-
nisteriums des Landes Baden-Württemberg 
und umfassen folgende Vorgaben:
• Bestattungen, Urnenbeisetzungen und  
 Totengebete unter freiem Himmel sind  
 mit höchstens 50 Teilnehmenden  
 zulässig. 
• Trauerfeiern können wieder in geschlos- 
 senen Räumen stattfinden, wobei in den  
 Trauerhallen Hygieneregeln und ein  
 Mindestabstand sichergestellt sein  
 müssen.

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bede- 
 ckung wird empfohlen. Wo immer mög- 
 lich, ist ein Mindestabstand von 1,5  
 Metern von Person zu Person einzuhal- 
 ten; ausgenommen sind Personen, die in  
 häuslicher Gemeinschaft miteinander  
 leben.

Die Trauerhallen im Stadtgebiet Aalen kön-
nen seit Montag, 11. Mai genutzt werden. Die 
Stadt Aalen führt weiterhin keine offenen 
Aufbahrungen oder sarglose Bestattungen 
durch. Nach wie vor bietet die Stadt an, Ur-
nen kostenlos länger aufzubewahren, so-
dass Bestattungen und Trauerfeiern auch 
zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden 
können. 
Wichtig ist, dass vor allem auf empfindli-
chere Mitbürger, ältere Bürger und Risiko-
personen, vorsorglich geachtet wird. Für al-
le Anfragen stehen die Mitarbeiter des Amt 
für Umwelt, Grünflächen und umwelt-
freundliche Mobilität unter der Nummer 
07361 52-1602  zur Verfügung.  

BESTATTUNGEN KÖNNEN IM FREIEN WIEDER MIT 50 TEILNEHMERN UND TRAUER-
FEIERN WIEDER IN TRAUERHALLEN STATTFINDEN.

Lockerungen für Trauerfeiern 
und Bestattungen

Die Stadt Aalen | Hauptamt - Abteilung IT | Marktplatz 30 | 73430 Aalen | Telefon: 07361  
52-1218 | schreibt nach VOL/A aus:

Kauf von 60 Apple iPad Pro 12.9 für die  
Stadtverwaltung Aalen
Weiter Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Stadt Aalen unter 
www.aalen.de/ausschreibungen oder bei: Stadt Aalen, Hauptamt - Abteilung IT, 
73430 Aalen, Telefon: 07361 52-1218.

Die Stadt Aalen | Amt für Bildung, Schule und Sport | Marktplatz 30 | 73430 Aalen | Telefon: 
07361 52-1188 | Telefax: 07361 – 52-1911 | E-Mail: schulamt@aalen.de | schreibt nach § 12 
Abs. 1 VOB/A aus:

Beschaffung, Montage, Integration Schul-IT-Kom-
ponenten für die Schillerschule und die Realschule 
am Galgenberg
Art und Umfang der Leistungen werden im Internet unter
http://www.aalen.de/ausschreibungen und http://www.subreport.de veröffentlicht.
Die Vergabeunterlagen können ausschließlich über die Vergabeplattform
http://www.subreport.de/E82921814 bezogen werden. Kostenlosen Support erhalten Sie 
unter Telefon: 0221 9857833 bzw. Mail: stefan.jendrusch@subreport.de

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN

Neues Adressbuch Aalen ist jetzt 
im Handel erhältlich
Es ist eine äußerst gelungene und die einzig 
komplette Gesamtdarstellung der Stadt Aa-
len, es enthält in übersichtlicher Form Hin-
weise und Informationen rund um Aalen. 
Für viele Fragen findet man hier die Ant-
wort.

Der heimatkundliche Teil beginnt mit der 
Vorstellung der Stadt und informiert den in-
teressierten Leser nicht nur über die Ge-
schichte, sondern auch über die Attraktivi-
tät der Stadt wie z.B. die kulturellen 
Einrichtungen, Freizeitangebote, Museen 
und Schulen. 

Mit dem komplett überarbeiteten Behörden-
teil erhält der Bürger eine sehr gute Orien-
tierungshilfe an die Hand. In zwölf Kapiteln 
sind neben den Einwohnerzahlen, dem Li-
nienbusnetz, den Gemeinderäten ebenso 
die Ämter und Institutionen für Aalen, die 
Anschriften der Vereine und Verbände so-
wie deren Ansprechpartner und die Dienst-
stellen der Stadtverwaltung aufgeführt. Da-
rüber hinaus sind natürlich auch die 
Schulen, Kindertagesstätten, die Kirchen 
und die Parteien angegeben. Und nicht zu 
vergessen der Behördenwegweiser von A-Z, 
der jedem Leser hilft, sich bei der Suche 
nach Dienststellen in der Stadtverwaltung 
zurechtzufinden. Für jeden Hinweis erfährt 
der Ratsuchende das Amt, den Ansprech-
partner, das Zimmer und die jeweilige Ruf-
nummer. 

Der alphabetische Namensteil enthält ne-
ben allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben und bei denen kein 

Sperrvermerk vorliegt auch alle Gewerbe-
treibenden und freiberuflich Tätigen. In 
dem anschließenden Straßenteil des Bu-
ches sind die Bewohner eines jeden Gebäu-
des nach Straßen und Hausnummern über-
sichtlich geordnet. Zusätzlich liegt dem 
Adressbuch wieder ein aktueller farbiger 
Stadtplan bei.

Ein echter Einkaufshelfer ist der Branchen-
teil. Gewerbetreibende und freiberuflich Tä-
tige sind hier nach Branchen sortiert aufge-
führt. Aalen bietet somit ein komplettes 
Dienstleistungs- und Warenangebot. Die 
Vielzahl der Angebote zeigt die Attraktivität 
Aalens als Einkaufsstadt und Dienstleis-
tungsstandort. Dem Branchen-Verzeichnis 
ist der Abschnitt Ärzte und Gesundheitswe-
sen vorangestellt. Eine übersichtliche Auf-
stellung der Ärzte und Firmen, die in der 
Stadt im Gesundheits- und Pflegebereich 
tätig sind.

Um dem Adressbuch wieder eine große Ver-
breitung zu sichern, wird auch diese Ausga-
be in Aalen zu der Schutzgebühr von 7,00 
Euro abgegeben. Dieses umfangreiche 
Nachschlagewerk (inkl. Stadtplan) ist ab so-
fort erhältlich beim Touristik-Service, 
Marktplatz 2, der Stadtverwaltung (Bür-
geramt), Marktplatz 30 sowie bei den örtli-
chen Fachgeschäften: Der Bücherwurm, 
Stuttgarter Str. 16; Osiander Buchhandlung, 
Radgasse 1-3; Schwäpo-Shop, Reichsstädter 
Str. 5-9 in Aalen; Buchhandlung Henne, 
Karlstr. 51; Schreibwaren Rössler, Wilhelm-
str. 17 in Wasseralfingen und Tabakstüble, 
Rathausplatz 2-4 in Unterkochen.

INFORMATIV, AKTUELL UND UMFASSEND - „GANZ AALEN FÜR NUR 7,00 EURO“ -  
AB SOFORT IN DER TOURISTIK-INFORMATION, DER STADTVERWALTUNG  
(BÜRGERAMT) UND IM ÖRTLICHEN BUCHHANDEL ERHÄLTLICH. 

Stadtbibliothek Aalen  
wieder geöffnet

Seit Donnerstag, 30. April 2020, ist die 
Stadtbibliothek Aalen wieder für den Aus-
leihbetrieb geöffnet.

Die Stadtbibliothek startet mit geänderten 
Öffnungszeiten am Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Mittwoch 
von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 
bis 13 Uhr in den Ausleihbetrieb. Trotz gelo-
ckerter Corona-Einschränkungen ist der-
zeit ein längerer Aufenthalt zur Lektüre oder 
für Studien noch nicht möglich. Ebenso 
stehen die Internet-Recherche-Plätze und 
der Kopierer nicht zur Verfügung. Es wird 
um Verständnis gebeten. 

Um den Begegnungsverkehr zu vermeiden 
und den Mindestabstand von 1,5 Meter ge-
währleisten zu können, sind Eingang und 
Ausgang zu den Bibliotheksräumen ge-
trennt zugänglich und entsprechend aus-
geschildert. Der Zugang zur Bibliothek er-
folgt über das Treppenhaus oder die 
Aufzüge im Foyer des Torhauses durch den 
Nebeneingang der Kinderbibliothek im  
2. Stock. Über den regulären Haupteingang 
kann die Bibliothek verlassen werden. Die 
Besucher werden gebeten einen Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen. Die Medienrückgabe 
erfolgt bis auf weiteres über den Einwurf 
links neben dem Haupteingang.  

AUSSENSTELLEN

Am Mittwoch, 6. Mai 2020 öffneten auch die 
Büchereien in Unterkochen und Wasseral-
fingen wieder. In Unterkochen gelten die 
gewohnten Öffnungszeiten (Montag, Mitt-
woch, Freitag von 14 bis 18 Uhr). Die Stadt-
bücherei Wasseralfingen hat am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr so-
wie am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. 
Die Öffnung am Dienstag von 10 bis 12 Uhr 
entfällt dort zunächst.

Weitere Infos: 
www.stadtbibliothek-aalen.de 

STADTBIBLIOTHEK

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass

• nach Ablauf der für Einwendungen  
 bestimmten Frist wegen nachteiliger  
 Wirkungen der Benutzung Auflagen nur  
 verlangt werden können, wenn der  
 Betroffene die nachteiligen Wirkungen  
 während des Verfahrens nicht vorausse- 
 hen konnte,

• nach Ablauf der für Einwendungen  
 bestimmten Frist eingehende Anträge auf 
 Erteilung einer Erlaubnis in demselben  
 Verfahren nicht berücksichtigt werden,

• wegen nachteiliger Wirkungen einer  
 erlaubten Benutzung gegen den Inhaber  
 der Erlaubnis nur vertragliche Ansprüche  
 geltend gemacht werden können.

Bürgermeisteramt 
der Stadt Aalen

Landratsamt Ostalkreis
- Untere Wasserbehörde -

Um Kunst wieder sichtbar zu machen, 
startet die Stadt Aalen in Kooperation mit 
dem ACA das Projekt „Fenster zur Kunst“. 
Die Innenstadt von Aalen wird zur Galerie 
und Schaufenster verwandeln sich in Aus-
stellungsflächen.  

So sind ab 27. Mai bis in den Sommer hin-
ein Künstlerinnen und Künstler aus Aalen 
und der Region aufgerufen, ein Kunstwerk 
aus den Bereichen Fotografie, Malerei oder 
Bildhauerei in einem Schaufenster zu plat-
zieren. Gefragt sind kreative Ideen und Fle-
xibilität. Der regelmäßige Wechsel der Ob-
jekte belebt diese besondere Galerie und 

macht neugierig auf die nächsten Kunst-
werke. Geboten wird Kunst im Vorbeigehen 
oder angeregtes intensives Schauen (natür-
lich mit Sicherheitsabstand). Damit möchte 
das Kulturamt regionale Künstlerinnen und 
Künstler unterstützen, die aufgrund von 
Corona keine Ausstellungsmöglichkeiten 
hatten. 

INFO

Wer interessiert ist, kann sich beim  
Kulturamt der Stadt Aalen unter 
kulturamt@aalen.de oder kunst@aalen.de, 
Telefon 07361 52-1113, melden. 

ESSEN UND TRINKEN SIND LEBENSNOTWENDIG – KUNST UND KULTUR EBENSO, 
BESONDERS IN AUSNAHMEZEITEN 

Fenster zur Kunst

Die Landesregierung hat im Zuge der Lo-
ckerungen der  Corona-Verordnung die 
Nutzung von Spielplatzen erlaubt. Die 120 
Spielplätze im Stadtgebiet von Aalen sind 
seit dem 6. Mai 2020 Zug um Zug wieder 
geöffnet worden. Es wird gebeten auf die 
Hinweisschilder zu achten. Von der Öff-
nung sind insbesondere die öffentlichen 
Bolzplätze ausgenommen. Diese bleiben 
gemäß dieser Verordnung auch weiterhin 
geschlossen.

Es gelten nach wie vor die Auflagen zu in-
fektionsschützenden Maßnahmen beim 
Aufenthalt und Ansammlungen im öffentli-
chen Raum. Auch bei der Spielplatzbenut-
zung sind die Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen einzuhalten. 
Bei der Benutzung der Spielplätze bitte den 
Mindestabstand zwischen Personen von 
1,5m einhalten. Mund-Nasen Masken müs-
sen nicht getragen werden, bei Nutzung der 
Spielgeräte ist darauf zu verzichten, da Un-
fallgefahr besteht. Bei Krankheitssympto-
men wie Fieber, Husten oder Halsschmer-
zen bitte zu Hause bleiben. 

Nach dem Spielen sollten Hände und Ge-
sicht mindestens 20 Sekunden mit Wasser 
und Seife gründlich gewaschen werden. 
Das Sozialministerium hat weitere Schutz-
maßnahmen und Auflagen für eine Nut-
zung von Spielplätzen veranlasst insbeson-
dere eine Höchstzahl von Kindern je nach 
Spielplatzgröße, die Stadt wird entsprechen-
de Hinweisschilder an den Spielplätzen an-
bringen. 

Nähere Informationen sind unter 
www.aalen.de zu finden. 

Eltern, Erziehungsberechtigte und erwach-
sene Begleitpersonen werden gebeten, auf 
die Beachtung und Einhaltung dieser Re-
geln zum Gesundheitsschutz hinzuwirken. 
Für Anfragen zu den Spielplätzen stehen die 
Mitarbeiter des Amtes für Umwelt, Grünflä-
chen und umweltfreundliche Mobilität un-
ter der Nummer 07361 52-1602 zur Verfü-
gung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die städtischen Spielplätze sind 
wieder geöffnet

Spielplatz in Unterkochen in der Knöcklingstraße.                Foto: Stadt Aalen

Infos rund um Aalen sind unter www.aalen.de zu finden.


